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U nte r n eh m e n ste u e r refo r m 2008
- Die Vorschläge der Kommission Steuergesetzbuch der Stiftung
M arktw i rtschaftl fü r ei ne wettbewerbsfäh i ge U nterneh men steuerstru ktu r -

von Prof. Dr. Johanna Hey, Köln

I. Das lange Warten auf eine Unternehmen-
steuerstruktur

Bereits Ende der 1990er Jahre war unübersehbar,  dass
Deutschland im internat ionalen, vor al iem aber im eu-
ropäischen Steuerwettbewerb schlecht posi t ioniert  ist .
Mit  der damal igen Gesamtbelastung aus GewSt, KSt
(40 o/o) und SolZ von insgesamt rund 52 o/o war Deutsch-
land weit  abgeschlagen, zumal berei ts durch das StEnt lG
1999 |ZOO0l2OO22 die Bemessungsgrundlage gerade im
unternehmerischen Bereich erhebl ich verbrei tert  wor-
den war3. Damit ergab sich auch bei Betrachtung der Ef-
fekt ivbelastung kein wesent l ich anderes Bi lda.

Ebenso kiar war berei ts damals, dass es sich nicht nur
um ein Steuersatz-, sondern auch um ein Steuerstruk-
turproblem handelt .  Anders als andere Staaten, in de-
nen Unternehmen überwiegend als Kapitalgesel lschaf-
ten organisiert  s ind, erschwert die große Anzahl von
Personenunternehmen in Deutschlands die Antwort auf
den sich in erster Linie in der KSt absoielenden Stand-
ortwettbewerb. Eine schl ichte Absenkung des Kst-satzes
führt  zu einer Benachtei l igung der Personenunterneh-
men. Vor diesem Hintergrund hatte der damal ige Bun-
desminister der Finanzen Oskar Lafontaine am
18.12.1998 der  sog.  Brüh le r  Kommiss ion  den Auf t rag
ertei l t ,  , ,e in Konzept für eine grundlegende Reform der
Unternehmensbesteuerung zu erarbeiten" mit  dem Ziel
ciner, ,rechtsformneutralen Unternehmenssteuer,  nach
der al le Unternehmenseinkünfte mit  höchstens 35 Pro-
zent besteuert  werden"6. Das Ergebnis ist  bekannt.  Statt
einer einheit l ichen Unternehmensteuer hat s ich cler Ge-
setzgeber,  nachdem er mit  dem Versuch, Personenun-
ternehmen eine Option zur KSt einzuräumen7, geschei-
tert  war,  der , , I (rücke" der GewSt-Anrechnung des $ . i5
EStG bedient.  Es bl ieb beim Dual ismus der Unterneh-
mensbesteuerung. Die GewSt wurde als Kit tmasse zwi-
schen den Besteuerungsregimen genutzt.  Damit waren
entgegen al ler anfängl ichen Protestes die wahren Ge-
winner der Unternehmensteuerreform 2000 die Per-
sonenunternehmene. Zwar prof i t ieren Kapitalgesel l -
schaften sei t  2001 von einer deut l ich abgesenkten The-
saurierungsbelastung von insgesamt 38,64 olrr0 und der
Steuerfreihei t  von Antei lsveräußerungen gem. S Bb
Abs. 2 KSIG. Doch der Belastungsunterschied zu Perso-
nenunternehmen, die dem ESt-Spitzensatz zuzigl ich
So lZ  un ter  Anrechnung der  GewSt  un ter l iegen (45 ,6  oh) ,
i s t  modera t .  D ies  g i l t  umso mehr ,  a ls  s ich  der  Thesaur ie -
rungsvortei l  bei  Ausschüttung in einen Belastungsnach-
tei l  der Kapitalgesel lschaft  verkehrt ,  der sich nur durch
vorherige langfr ist ige Thesaurierung kompensieren
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) Der,Dualismus,der

lässtrr .  Indes bl ieb die Rechtslage unbefr iedigend, wei l
berei ts 2000 klar:  war,  dass Deutschland auch mit  einer
auf knapp 40 (Xr abgesenkten Kapitalgesellschaftsbelas-
tung langfr ist ig nicht wettbewerbsfähig sein würde.

1 Das Pro jek t  vere in t  über  70  Exper ten  aus  den Rechts -  und
Wir tschaf tsw isscnschaf ten ,  der  Wi r tschaf t ,  der  Verwa l tung,
Richter- und Beraterschaft.  Die Komrnission arbeitet t iberpar-
te i l i ch .  E in  n ich t  s t immberecht ig tc r  po l i t i scher  l3e i ra t ,  in  dem
al le  Vo lkspar te ien  ver t re ten  s ind ,  gewähr le is te t  c l ie  Nähe zur
P o l i t i k .

2  V o r n  2 4 . : 1 .  1 9 9 9 , l l c B l  I  S .  4 0 2 .

? '  Z .  t l .  Verbot  der  t { i i cks te l lung  fü r  d rohende Vcr lus te  aus
schwebenden Gcschäf ten ,  E inschränkung der  Te i lwcr tab-
schre ibung,  Wcr tau f  ho lun  g ,  Abz insungsgebot .

4  L , f fck t i ve  Durchschn i t ts teuerbe las tung nach Standor ten ,  vg l .
Sc l  r  ra i  be r/O v e r.es./ i ,  Wi rtschaftsd ienst 2005 S. 22O, 221 .

5  C a . 8 5 t X r  a l l e r  [ J n t c r n e h m e n  s i n d  p e r s o n a l i s t i s c h  o r g a n i s i e r t
und c rw i r tschaf ten  e inen Ante i l  am Cesamtumsatz  von ca .
.50 %;, vgl.  Hansur, GmblJR 2004 S. 39 (40).

6  l l rüh le r  Empfeh lungen,  BMF-Schr i f tenre ihe  Hef t  66  (1999) ,

s .  1 1 .
7  !  4a  KSIG-E in  der  |assung des  StSenkG-E,  BT-Drucks .  14 /

2683.

8 So auch noch Lrrrrg, GmbHR 2000 S. -153 ff .
( F n .  9  b i s  1 1  a u f  S .  2 6 8 )
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Seit der Unternehmensteuerreform 2000 herrscht trotz
fortbestehenden Reformbedarfs Stillstand. Besonders er-
nüchternd war der Misserfolg in Sachen GewSt-Re-
form. Trotz intensiver Debatte fanden weder der bereits
2001 vorgelegte BDI/VCI-Vorschlagl2 eines kommuna-
len Zuschlagsrechts auf ESt und KSt noch die 2003 ein-
gebrachte Gemeindewirtschaftsteuer der Bundesregie-

rungl3 e ine Mehrhei t .  Das FG
Niedersachsen spielte den Ball
mi t  Vor lage vom 27.  4.  ZOO4
erneut  an das BVerfGla.  Doch
ob der  gord ische Knoten h ier
durchschlagen wird, bleibt
zwei fe lhaf t ls .

Schließlich war im März 2005
im sog. Job-Gipfel eine einsei-
tige Entlastung der Kapitalge-
sellschaften durch Senkung
der KSt auf 19 (%16 verabredet
worden. Damit hätte sich die

Gesamtbelastung auf 33,36 o/o reduziert. Personenunter-
nehmen sollte als Kompensation eine verbesserte
GewSt-Anrechnung gewährt werden mit der Folge einer
Reduktion der Gesamtbelastung auf 44,5 o/o. Der Thesau-
rierungsvorteil der Kapitalgesellschaft hatte sich folg-
Iich bei nahezu unverändertem Ausschüttungsnachteil
(50,15 0/o) von rund 7 Prozentpunkten auf 11 Prozent-
punkte erhöht. Auch mit diesem Schritt wäre es nicht zu
einer dramatischen Benachteiligung von Personenun-
ternehmen gekommen, gleichwohl hätte sich das Ver-
hältnis zwischen den Unternehmensformen nicht uner-
heblich zugunsten der Kapitalgesellschaft verschoben.

Gekostet hätte die Tarifsenkung des Job-Gipfels ohne
Gegenfinanzierungsmaßnahmen rd. 3 Mrd €, gebracht
hätte die Maßnahme vermutl ich nichts.  Denn im euro-
päischen Standortwettbewerb hätte sich Deutschland
lediglich vom letzten auf den drittletzten Platz
vorgeschobenlT. Damit lockt man keine ausiändischen
Investoren an oder veranlasst abgewanderte deutsche
Unternehmen zur Rückkehr.  Selbstf inanzierungs- und
Wachstumseffekte -  so sie sich überhaupt auf Steuerre-
formen zurückführen lassen - hätten sich auf diese Wei-
se nicht erzielen lassen. So war es kein al lzu großer Ver-
lust,  dass das Job-Gipfel-Gesetz im Zuge der vorgezogc-
nen Neuwahlen gescheitert  ist .

Gelöst ist  das Problem damit aber noch immer nicht.
Und so hat auch die neue Bundesregierung die Unter-
nehmensteuerreform wieder auf die Agenda gesetzt.
Der Koal i t ionsvertrag der Großen Koal i t ion vom
11.  11 .  2005 nennt  a ls  Z ie l fü r  2008,  das  Unternehmen-
steuerrecht soi le grundlegend fortentwickelt  und wett-
bewerbsfähige Steuersätze real is iert  werden. Die Refornl
sol l  auch Pcrsonenunternehmen erfassen und , ,weitge-
hende I techtsform- und Finanzierungsneutral i tät"  ver-
w i rk l i chen '8 .  Man dar f  gespannt  se in ,  ob  es  d iesmal  ge-
l ingen wird, nicht nur an den Steuersätzen , ,herurnzu-
doktern",  sondern die Steuerstrukturrefortn zu meis-
tern.
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Il. Das Strukturproblem
Warum sich der deutsche Steuergesetzgeber mit einer
adäquaten Reaktion auf den Steuerwettbewerb so
schwer tut, ist bekannt. Der Dualismus der Unterneh-
mensbesteuerung und die große Anzahl Personenun-
ternehmen hindern ihn an einer einseitigen Absenkung
des KSt-satzes auf ein wettbewerbsfähiges Niveau. Des-
halb verfolgt er seit Jahrzehnten eine Koppelungsstra-
tegie, indem die Gesamtbelastung von Kapitalgesell-
schaften aus GewSt, KSt und SolZ am ESt-Spitzensatz
orient iert  wird. Auf diese Weise sol l  t rotz des Dual ismus
der Unternehmensbesteuerung eine allzu große Un-
gleichbehandlung der Rechtsformen vermieden wer-

den. Diese Strategie l ieß sich in der Unternehmensteu-
erreform 2000 noch einmal aufrecht erhalten, aber nur
unter Anrechnung der GewSt und wei l  der ESt-Spitzen-
satz schrittweise auf den Rekordtiefstandte von 42 oh ge-

senkt wurde. Eine weitere allgemeine Senkung des ESt-
Spitzensatzes scheint angesichts der angespannten
Haushaltslage langfristig ausgeschlossen, erst recht
wenn sie sich am europäischen KSt-Niveau von durch-
schnittlich 26 o/o (EtJ 15: 29 %) orientieren soll20. Des-

halb sind derzeit - so erstrebenswert eine derartige Steu-
erstruktur sein mag - al le Flat Tax2t-Träume ausge-
träumt.

lll. Mögliche Lösungen des Struktur-
problems

Inzwischen gibt es eine Reihe von Antworten auf das

Strukturproblem. Auch wenn man darüber streiten
kann, ob nicht die Ursache für die große Anzahl von

9 Zu Recht Wilk, BB 2006 S. 245 (246); Lietmeyer/Petzolr/, Wirt-

schaftsdienst 2005 S. 590.

10 Bei GewSt-Hebesatz von 40Oo/o; bundesdurchschnitt l icher

Hebesatz 2005: 433 D/o, vgl.  IFSI, Entwicklung der Realsteuer-

hebesätze, IFSt-Schrif t  Nr. 434, Bonn 2005, S. 19.

1 1 Vgl. Berechnungen bei Tischer, FR 2000 S. 1009 ff .

12 Vgl. BDI/VCI, Verfassungskonforme Reform der Gewerbe-

s teuer :  Konzept  e iner  kommunalen  ! , inkommen-  und Ge-

winns teuer ,  Kö ln  2001.

1 :3  Vg l .  BR-Drucks .  .561/03  vom 15.  8 .  2003.

14  Vs l .  N iedersächs isches  FG vom21.  4 .2004,  EFG 2004 S 1065

= StuB 2004 S.  571.
YgL Hey,  FR 2004 S.876.
Vgl .  c len Entwurf  e ines Gesetzes zur  Vcrbesserung der  s teue r -

l ichen Standortbedingungen,  BT-Drucks.  I  5 /5554.

Spanien und Mal ta belasten den Gewinn von Kapi ta lgesel l -
schaf ten mi t  35 (X; .

18 Vg l .  Koa l i t ionsver t rag  vom 11.  11 .  200.5 ,  S .  69 .

19  t las  le tz te  Ma l  ha t te  der  ESt -Sp i tzensatz  1925 un ter  d icser

Marke  ge legen (4C oh,  vg I  L ,S tG 1925 vom 10.  8  1925,  RGBI  I

S .  1u9) ,  wobe i  zu  beachten  is t ,  dass  s ich  mange ls  In f la t ionsan-

passung c le r  Progress ionsver lau f  d ramat isch  z t r las ten  mi t t le re r

E inkornmen verschoben ha t .

20 Durchschnitt  neue EU-Mitgl iedstaaten: rd.21 tYo.

21  Zvr  jüngs t  in  Deutsch land ge führ ten  D iskr - rss ion  vgJ  L t i r i .g ,  in :
' f ipke /L ing ,  S teuer rech t ,  18 .  Auf l . ,  Kö ln  2005,  5  8  Rn TB

m. w. N. in Fn. 70; Maiterth/Hortbcrr, StuB 2005 S B39'

1 5
1 6
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Personenunternehmen ihrerseits im Steuerrecht l iegt,
das eben bisher Personenunternehmen gegenüber Kapi-
talgesellschaften begünstigt hat, herrscht Einigkeit dar-
über,  dass Personenunternehmen nicht auf die Mög-
lichkeit der steuerneutralen22 Umwandlung verwiesen
werden sollen23. Stattdessen gehen alle aktuellen Re-
formvorschläge in die Richtung, Personenunternehmen
unter Beibehaltung ihres bisherigen Rechtskleides die
Teilnahme an einer niedrigeren Besteuerung unterneh-
merischer Gewinne zu ermögl ichen.

Noch von der al ten Bundesregierung beauftragt hat der
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaft l ichen Entwicklung ein Model l  einer Dualen
Einkommensteuer2a mit einer partiellen Zinsbereini-
gung der Unternehmensbesteuerung vorgelegtzs. Von
Vertretern großer Personengesellschaftskonzerne sowie
Ernst & Young wurde das bereits in der Brühler Kommis-
sion verfolgte Rücklagenmodell26 einer ermäßigt besteu-
erten Rücklage in der ESt zur sog. Tarifoption oder auch
T-Modell weiterentwickelt (einkommensteuerrechtli-
che Lösung)27. Daneben sind durch zwingende oder op-
tionale Einbeziehung von Personenunternehmen in die
KSt verschiedene körperschaftsteuerrechtliche Lösun-
gen denkbar.

IV. Die Antwort der Stiftung Marktwirt-
schaft: Einführung ei ner Allgemeinen
UnternehmensteuefB

1.  Grundkonzept

Die Stiftung Marktwirtschaft verfolgt einen körper-
schaftsteuerrechtlichen Ansatz, indem grundsätzlich
al le Unternehmen der zu einer al lgemeinen Unterneh-
mensteuer fortentwickelten KSt unterworfen werden.
Während sowohl der Sachverständigenrat als auch das'I-Modell 

am Dualismus der Unternehmensbesteue-
rung festhalten und Kapitalgesel lschaften weiterhin
nach dem Trennungsprinzip, Personengesel lschaften
nach dem Transparenzprinzip besteuern wol len, ver-
sucht das Model l  der St i f tuns Marktwir tschaft  dem
Grunde nach den Dual ismus zu überwinden, indem in
Zukunft  -  unabhängig von der Rechtsform * sämtl iche
Unternehmensgewinne zunächst auf Unternehmens-
ebene niedrig proport ional (zwischen 25 und 3O ol:)  be-
steuert  werden. Gewinntransfcrs (Ausschüttungen/Ent-
nahmen/Veräußerungsgewinne) werden auf Unter-
nehrnerebene einkommensteuerrecht l ich ermäßigt
nachbelastet,  so dass die Gesamtbelastung aus l 'hesau-
r ierungs- und ermäßigter Nachbelastung maximaI den
ESI-Spitzensatz erreicht (s iehe Berechnungsbeispiel  un-
te r  Abschn.  2 .4 ) . In  der  Nachbe las tung be i  Entnahme zu
Konsumzwecken l iegt der entscheidencle Unterschied
zur l )ualen Einkommensteuer.

Das Grundkonzept  der  A l lgemeinen Unternehmensteu-
er bedarf  einiger Modif ikat ionen. Zur Vermeidung wirt-
schaf t l i cher  Doppe lbe las tung en tnommener  Gewinne
in der Progressionszone erhalten Personenunternehmer
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die Möglichkeit, einen Betrag von 120 000 € transpa-
rent zu entnehmen, d. h.  die Entnahme mindert  den
unternehmensteuerpflichtigen Gewinn und unterliegt
nur dem individuellen progressiven ESI-Satz (Einzelhei-
ten unter Abschn. 2.2). Daneben besteht für Personen-
unternehmen mit  Gewinnen unter 120 000 € p. a.  über
die sog. Kleinunternehmerregelung die Möglichkeit,
in der ESt zu bleiben, wenn die
Unternehmensteuer für sie kei-
ne Vorteile bringt (dazu unter
Abschn. 2.5).  Diese Sonderre-
geln sind derzeit nur für Perso-
nenunternehmen vorgesehen.
Zwar wäre es unter dem Ge-
sichtspunkt der Rechtsform-
neutralität wünschenswert,
auch die GmbH, eventuell be-
grenzt auf k leinere GmbH, ein-
zubeziehen. Andernfalls würde
das Steuerrecht die Bemühun-
gen des Gesetzgebers um Er-
leichterungen im GmbH-Recht2e ein Stück weit  konter-
karieren. Eine ganz oder partiell transparente Besteue-
rung der GmbH wäre jedoch mit  so erhebl ichen doppel-
besteuerungsrechtlichen Verwerfungen und der Not-
wendigkeit von Nachverhandlungen verbunden, dass
von der Einbeziehung zunächst abgesehen wurde.

Die Kommission Steuergesetzbuch hat sich grds. zur
Auflage gemacht, nur Steuerstrukturvorschläge zu ma-
chen, da Steuersätze Sache der Pol i t ik s ind. Für den Be-
reich der Unternehmensbesteuerung muss eine Ausnah-
me gemacht werden, wei l  die Steuerstruktur hier unmit-
telbar von der Ausgestal tung des Steuersatzes insbeson-
dere im Verhältnis zum ESI-Spitzensatz abhängt.  Zudem
verlangt das Reformziel der Wettbewerbsfähigkeit eine
Aussage zum Steuersatz. Um ein deut l ich wahrnehmba-
res Signal zu setzen, ist eine signifikante Senkung der
Gesamtbelastung - am besten auf 25 (Nt, maximal 3O o/o
- notwendig. I (aum wahrnehmbare Tr ippelschri t te,  mit
denen Deutschland stets hinter der Entwicklung hinter-

22 Problematisch bei Betei l igung ausländischer Gesellschafter
im H inb l i ck  au f  \  20  Abs .  3  UmwSt(1 .

23  So z .  B .  Wiss .  Be i ra t  F . rns t  &  Young,  BB 2005 S.  165.3 ;  SVR/
MPI IZEW,  I {c fo r rn  der  E inkornrnens-  und Unternehmensbe-
s teuerung durch  d ic  Dua le  [ , inkornmcnsteuer ,  Arbe i tspap ier
vom 13.  2 .  2006,  S .  . l  

' f z .  
6 ;  a .  A .  Wi lk ,  t lB  2006 S.  245 (247) .

24  Yg l .  Sachvcrs tänc l igcnra t  zur  l legu tachtung der  gesant tw i r t -
schaf t l i chcn  [ . ln tw ick lung,  Jahresgutachten  200. ] /04 : , ,S taa ts -
f inanzen konso l id ic rcn  -  S ter - re rsys tcm re fo rmieren" ,  Ber l in
2005.

2 5  V g l .  S V R / M P I / Z I : . W ,  a .  a .  O .  ( I : n . 2 . ) 1 .

26  YgI .  l J rüh le r  Empleh lungen,  l lMI r -Schr i f t cnre ihe  t {e f t  66
(1999) ,  S .  B2 f f .

27 VgI. Wiss. I leircrt [ l rsf & Yoll ,g, B13-l]orum, BB 2005 S. 1653 ff .
28  Dars te l lung  des  lv lode l l s  i rn  S teuerpo l i t i schen Prograr -nm vom

:J0.  1 .  2006,  abru fbar  un ter  www.neues-s teuerg€setzbuch.dc /
modu le /S teuerpo l i t i schcs_,Programm30.1 .06 .pd f ;  vg l .  fe rner
Herzig/Boltn, DB 2006 S. 1 ff.

29 Zu den Alternativcn vgl.  Pricster, ZIP 2006 S. 1 61 .
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hinkt, bringen im Standortwettbewerb keinen Durch-
bruch.

Ganz entscheidend ist, dass das Unternehmensteuer-
konzept mit dem Vorschlag der Stiftung zur Reform der
Kommunalfinanzen verknüpft ist. Ausgehend von der
Erkenntnis, dass die eigentliche Ursache der fehlenden

Wettbewerbsfähigkeit in der
Zusatzbelastung .durch die
GewSt liegt3o, müssen die Kom-
munalsteuern in eine Unter-
nehmensteuerreform einbezo-
gen werden3r.  Hierzu hat die
Stiftung ein Vier-Säulenmo-
dell32 entwickelt:
1. Die GewSt wird ersetzt durch

eine kommunale Unterneh-
mensteuer sowie

2. die Betei l igung der Kommunen
am LSt -Aufkommen.

3. Die heutige indirekte Betei l igung

der Kommunen an der ESt von 15 0/o wird offen ausgewiesen,

indem die Kommunen mit der Bürgersteuer ein Hebesatz-

recht auf die Bemessungsgrundlage der ESt erhalten.

4. Die Grundsteuer bleibt unverändert.

Die kommunale Unternehmensteuer wird von dersel-
ben Bemessungsgrundlage erhoben wie die Allgemeine
(staatliche) Unternehmensteuer. Dadurch entfällt der
Sonderermittlungsbedarf der GewSt. Durch die An-
knüpfung an den Unternehmensgewinn werden die
heutigen ertragsunabhängigen Besteuerungselemente
beseitigt. Die LSt-Beteiligung soll das kommunale Auf-
kommen verstetigen und gleichzeitig Kompensation für
die Absenkung der kommunalen Belastung des unter-
nehmerischen Gewinns liefern. Jeder Arbeitgeber (also

auch öffentliche Unternehmen) führt hierfür 2 %t der
Lohnsumme an die ieweilige Betriebsstättenkommune
ab. Dieser Betrag wird mit  der LSt-Schuld des Unterneh-
mens verrechnet,  gegebenenfal ls auch vergütet,  so dass
es nicht zu einer endgült igen Belastung der Lohnsumme
kommt. Vielmehr handelt  es sich um ein Finanzaus-
gleichsinstrument,  weshalb nach dem Konzept der
St i f tung in diesem Segment auch kein Hebesatzrecht
vorgesehen ist .  Neben der Aufkommensverstet igung
sol l  die Betei l igung der Kommunen am LSt-Aufkommen
Anreize zur Schaffung von Arbeitsplätzen setzen und die
an früheren Reformmodel len kr i t is ierte Stadt-Umland-
problematik:r : t  abschwächen.

2. Die einzelnen Elemente

2.1 Subjekt iver und sachl icher Anwendungs-
bereich

Der Unternehmensteuer unter l iegen die bisher in S 1
Abs. 1 KSIG aufgeführten KÖrperschaften sowie kraft
Rechtsform Personenhandelsgesel lschaften. Sonst ige
Personengesel lschaften ( insbesondere Gesel lschaften
bürgerl ichen Rechts) sind unternehmensteuerpf l icht ig,
wenn sie unternehmerische Gewinne erzielen. Einzel-
unternehmer unter l iegen der Unternehmensteuer,  so-
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weit sie unternehmerische Einkünfte erzielen. Dabei
gilt ein weiter Unternehmensbegriff. Erfasst werden die

üeutigen Einkr,infte aus Land und Forstwirtschaft, Ge-

werbebetrieb und Selbständiger Arbeit. Aus Vereinfa-
chungsgründen wird bei gemischter Tätigkeit der

Rechtsgedanke des $ 15 Abs. 3 Nr. 1 ESIG fortgeführt'
Lediglich reine Vermietungstätigkeiten werden nicht

zwingend der Unternehmensteuer unterworfen.

2.2 Ermit t lung des unternehmensteuerpf l icht igen
Gewinns

Ermit tel t  wird der Gewinn des Unternehmens entweder
durch Bestandsvergleich oder Einnahmen-/Überschuss-
rechnung nach einem ebenfal ls von der Kommission
ausgearbeiteten Gewinnermittlungsgesetz. Das Ge-

winnermittlungsgesetz entkoppelt unter Aufgabe des

Maßgeblichkeitsprinzips die steuerrechtliche von der

handelsbi lanziel len Gewinnermit t lung, or ient iert  s ich

dabei aber paraliel zu der Diskussion auf EU-Ebene an

IAS/IFRS als ,,starting Point"31 -

Für Betei l igungseinkünfte wird auf Unternehmensebe-
ne an $ 8b KSIG festgehalten. Ausschüttungen ebenso

wie Gewinne aus der Veräußerung von Antei len an an-

deren unternehmensteuerpf l icht igen Unternehmen
bleiben f t i r  Zwecke der Unternehmensteuer außer An-

satz.

Hinweis: Eine Besonderheit  gi l t  für den Einzelunter-
nehmer, da er begriffl ich keine Anteile an seinem Un-

ternehmen veräußern kann. Die Veräußerung des Ein-

zelunternehmens stel l t  e ine Veräußerung der einzelnen

Wirtschaftsgüter durch das Unternehmen dar' Der Ver-

äußerungsgewinn wird zunächst auf Unternehmens-
ebene der Unternehmensteuer unterworfen mit unmit-

telbarer Nachbelastung auf ESt-Ebene' Dabei besteht die

Mögl ichkeit ,  die ESt-Belastung aufzuschieben, wenn der

entnommene Veräußerungserlös in einem anderen Un-

ternehmen reinvest iert  wird.

Leistungsvergütungen mindern den Gewinn des Unter-

nehmens. Dies gi l t  auch für Personengesel lschaften, die

infolge cler Anwendung des Trennungsprinzips zukünf-

t ig auch mit  steuerl icher Wirkung Pensionsrückstel lun-
g* UitO.n können. Dies birgt grds. die Gefahr der Aus-

weitung des vGA-Problems auf Personenunterneh-
men. Gleichwohl ist  ein drast ischer Anst ieg der vGA-

Problematik nicht zu befürchten, da die Gesamtbelas-

tung der Entnahmen auf den ESt-Spitzensatz begrenzt

30 So schon Hay,  BB 1999 S.  1192 (11 '97  f  . ) .

. l l  In  c l iese  I { i ch tung grds .  auch SVR/MPI iZL ,W,  a  a  O '  ( |n '23) '

S. . i0 ( ' l '2. 777, die clen Vorschlag cler Sti f tung Marktwirtschaft

dem Grunc le  nach un ters tü tzen,  a ls  A l te rna t ive  aber  d ie  A I - t -

rechnung der  GewSt  auch ar . r f  c l ie  KSt  vorsehen '

. j2  S teuerpo l i t i sches  Programm,  a .  a .  O.  ( |n '  28) ,  S '  4 ( r  f f ' ;  aus-

führ l i ihe  Dars te t lung auch in :  I )e r  S täd te tag  2005,  Hef t  5  (mi t

Kr i t i k  c le r  kommunalen  Sp i tzenverbände)

3.1 Z. B. Ktrbttn, Zeitschri f t  für Kornmunalf inanzen 2003 S' 101'

. t ' l V g l . l v l i t t e i l u n g c l e r K o r l m i s s i o n , l ] i n B i n n e n m a r k t o h n e s t e u -
. r i i .h "  H inc le rn isse ,  KOM (2001)  endg.  582,  Abschn 5 '18 '
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wird, und zwar -  anders als dies heute im Hinbl ick auf
die GewSt der Fal l  ist  -  unter Einbeziehung der Belas-
tung auf Kommunalebene. Damit entfäl l t  für Unterneh-
mer im Est-Spitzensatz der Vorteil der Leistungsvergü-
tung gegenüber einer Entnahme/Ausschüttung. Für Un-
ternehmer mit  persönl ichem ESt-Satz unterhalb des ESt-
Spitzensatzes besteht die Möglichkeit der transparenten
Entnahme von 120 000 € p. a.  ( im Einzelnen
Abschn. 2.2).Solange die jähr l ichen Entnahmen diesen
Betrag nicht übersteigen, ist eine Angemessenheitsprü-
fung nicht erforderlich. Schließlich werden zusätzliche
Nichtaufgriffsgrenzen für die vGA normiert, die zu
einer Entschärfung dieses ständigen Zankapfels der Be-
triebsprüfung auch für die heute bereits körperschaft-
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften führen werden.
Für den Einzelunternehmer sind -  anders als noch in der
Unternehmensteuerreform 2000 - keine fiktiven Leis-
tungsvergütungen vorgesehen. Sie sind nicht erforder-
I ich, da sich Doppelbelastungen in ausreichendem
Umfang durch das Instrument der transparenten Ent-
nahme vermeiden lassen.

2.3 Verlustverrechnung

Mit der Anwendung des Trennungsprinzips geht einher,
dass Unternehmensverluste sich grundsätzlich nur
noch auf Unternehmensebene auswirken. l , inerseits hat
dies den positiven Effekt, dass Verlustzuweisungsge-
sel lschaften, die der Gesetzgeber sei t  Jahrzehnten -
jüngst durch S 15b EStG3s - ohne nennenswerten Erfolg
bekämpft, automatisch ausgetrocknet würden. Ander-
sei ts ist  auch eine Verrechnung echter wir tschaft l icher
Verluste mit  posi t iven anderweit igen Einkünften, bei-
spielsweise aus nichtselbständiger Arbeit, grundsätzlich
nicht mehr mögl ich. Umso wicht iger ist  es, zunächst
auf Unternehmensebene eine weite Verlustverrech-
nungsmöglichkeit zu eröffnen. Diese wird zum einen
durch den weiten Unternehmensbegri f f  geschaffen,
zum anderen bedarf  es der Rückkehr zum unbegrenzten
Verlustvortrag. Die steuersystematisch verfehlte und
verfassungsrecht l ich bedenkl iche36 Mindestbesteue-
rung muss abgeschaff t  werden. Schl ießl ich ermögi icht
ein modernisiertes Gruppenbesteuerungsregime ein-
schl ießl ich einer gesetzl ichen Regelung der Mehrmüt-
terorganschaft  (Voraussetzung M i  ndestbetei l igung von
25 %t) die Verrechnung zwischcn verschiedenen Unter-
nehmensteuersub jekten.

Einkommensteuerrecht l ich wirkt  s ich cin Verlust dage-
gen grds. erst  im Zeitpunkt der l - iquiclat ion aus, wobei
durch Vorverlegung des Zeitpunkts der Verrechnung
auf den Beginn der Liquidat ion die Nutzbarkeit  des Ver-
Iustes verbessert  wird. Darüber hinaus ist  ein Transfer
unternehmerischer Verluste in die L,St nur ausnahms-
weise dann vorgesehen, wenn ein ant Unternehmen Be-
te i l ig te r  von  e inem Gese l lschaf tsg läLrb iger  in  Anspruch
genommen wi rd  und zur  Abwendung dcr  Inso lvenz  der
Gesel lschaft :r7 leistet.  Diese Regelung kann unabhängig
von der Rechtsform zur Anwendung kommen, also
auch für den bürgenden Gesel lschafter einer GmbH gel-
ten. Diese sehr restr ikt iven Voraussetzungen sol len die

StuB 7/2006

Gestaltbarkeit des Verlusttransfers minimieren. Erfasst
werden sollen in erster Linie die Fälle, in denen der Ge-
sellschafter keine Rückgriffsmöglichkeit bei der Gesell-
schaft hat und folglich endgültig wirtschaftl ich belastet
ist. Einzelunternehmer, bei denen ein Rückgriff von
vornherein ausscheidet ,  können unternehmer ische Ver-
luste in  Höhe ihrer  gele is teten Ein lagen sofor t  mi t  an-
derweitigen einkommensteuer-
p l l i ch t i gen  E inkün f ten  ve r -
rechnen.

2.4 Vermeidung von Dop-
pelbelastungen mit
Unternehmen- und
Einkommensteuer

Grundsätzlich gilt für Aus-
schüttungen/Entnahmen, dass
sie den Gewinn des Unterneh-
mens nicht mindern und als
Einkünfte aus Finanzkapital
(entspricht den heutigen Einkünften aus Kapitalvermö-
gen) auf der ESt-Ebene ermäßigt nachbelastet werden.
Das heutige Halbeinkünfteverfahren wird zu einem Tei-
leinnahmeverfahren weiterentwickelt, was den Vorteil
hat, dass das systematisch nicht zu rechtfertigende par-
tielle Abzugsverbot des S 3c Abs. 2 ESIG überwunden
werden kann. Der Nachbelastungsfaktor wird -  in Ab-
hängigkeit  von der Höhe des Unternehmensteuersatzes
- exakt am ESt-Spitzensatz (zusammengesetzt aus [,St +
Bürgersteuer) ausgerichtet.  Damit ergibt s ich bei einer
Unternehmensteuerbelastung mit  Al lgemeiner und
Kommunaler Unternehmensteuer von 25 o/o (inkl. SolZ)
folgende Belastungssituation:

Gewinn

. / .  UntSt

Dividende (davon stpf l . :  34163)

. l . E s t ( 4 2 o / o . 3 4 1 6 3 . 7 5 )  . 1 . 1 7

Gesamtbelastung: 25 UntSt + 17 F,St = 42o.4t

Bei einer Unternehmensteuerbelastung von 30 oh be-
trägt der Nachbelastungsfaktor 20 I  49 .  Mehrbelastun gen
von Dividenden/Entnahmen gegenüber anderen Ein-
künften werden auf diese Weise bezogen auf den llSt-
Spitzensatz vol lständig vermieden. Das Abstel len auf
den [ ,St-Spitzensatz reicht aber nicht aus, um Mehrbe-
lastungen auch im Progressionsverlauf auszuschl ie-
ßen. Hierzu dient das Instrument der transparenten
Entnahme.  Danach können Entnahmen e iner  an  e i -
nem Personenunternehmen unmittelbar betei l igten na-
tür l ichen Person bis zu einem Betrag von 120 000 € p. a.

Einge füg t  durch  Ge se tz  zur  Beschränkung der  Ver lus tver rec l ' t -
nung im Zusammenhang r -n i t  S teuers tundungsmode l lcn  vom

22.  12 .2005,  BGl l l  l l  s . :1683;  vg l .  Ape l ,  s tuB 200.5  s .  100 i1 .

Vg l .  la r i .g ,  in :  
' f i pkc / l -ang,  

S teuer rech t ,  18 .  Auf l . ,  Kö ln  2005,

S 9  l tn .  67 ,  m.  w.  N.

37  Rechtsgedanke dcs  f rüheren S 3  Nt .  66  ESIG.

100

. t .  2s

75

3 5

3 6
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von der Bemessungsgrundlage der Unternehmensteuer
abgezogen werden. Sie unteriiegen als Einkünfte aus
Unternehmen ausschließlich der Einkommen- und
Bürgersteuer. Bei Beteiligung an mehreren Unterneh-
men kann der Abzugsbetrag nur einmal pro Kalender-
jahr geltend gemacht werden und muss gegebenenfal ls
aufgeteilt werden. Der Abzugsbetrag ist auf den laufen-

den Gewinn des Unterneh-
mens beschränkt,  kann also
nicht zu Verlustrück- oder -vor-
trägen führen. Aufgrund der
Beschränkung auf den laufen-
den Gewinn bedarf es anders
als im früheren Anrechnungs-
verfahren keiner Aufzeichnung
der Vorbelastung des unter-
nehmerischen Gewinns.

Grundsätz l i ch  wäre  es  wün-
schenswert, Entnahmen des
laufenden Gewinns ohne be-

tragsmäßige Begrenzung zum Abzug zuzulassen. Die Be-
schränkung auf 720 000 € ist der kommunalen Steuer-
verteilung geschuldet. Denn der Abzug von der unter-
nehmensteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage
schlägt auf die kommunale Unternehmensteuer durch.
Die transparente Entnahme unter l iegt nur Einkommen-
und Bürgersteuer. Der Höchstbetrag dient der Begren-
zung der hierdurch bewirkten Aufkommensverschie-
bung zwischen Betriebsstätten- und Wohnsitzkommu-
ne. Dabei orientiert sich der Höchstbetrag am Beginn
der oberen Proport ionalzone von rd. 110 000 € (Spl i t -
tingtarif) zuzüglich 10 000 € persönlicher Abzugsbeträ-
ge. Dies reicht grds. aus, um Doppelbelastungen zu ver-
meiden, da Entnahmen iiber 120 000 € in der Regel oh-
nehin zur Anwendung des ESt-Spitzensatzes führen.
Dann aber spielt es keine Rolle, ob die Entnahme zu-
nächst die Unternehmensteuer durchläuft  und an-
schl ießend einkommensteuerrecht l ich ermäßigt nach-
belastet wird oder ob sie ausschl ießl ich der (vol len) ESt
unter l iegt.

2.5 Kleinunternehmerregelung

Ausgangspunkt der l leformbemühungen ist  es, Perso-
nenunternehmen unter Beibehaltung ihrer Rechtsform
Zugang zu einer gegenüber der Anwendung des t lst-Ta-
r i fs gt inst igeren Niedrigbesteuerung thesaurierter Ge-
winne z.u verschaffen. Vermieden werden müssen
Mehrbelastungen für Unternehmer, deren pcrsönl iche
ESt-Belastung noch unter dem Unternehmensteuersatz
l iegt.  Hierzu dient -  unter der Voraussetzung, dass Ge-
winne auch tatsächl ich entnommen werden (können): i8
- in erster Linie die transparente Entnahme.

Zusätzl ich ist  zur Vermeidung nicht nur von f inanziel-
len, sondern auch administrat iven Mehrbelastungen
der Zwei-E,benen-Besteuerung eine sog. Kleinunterneh-
mer rc ,gc l t rng  vorgesehen.  Unternehmen mi t  ger ingem
Thesaurierungsbedarf ,  für die sich aus der Unterneh-
mensteuer keinerlei  Vortei le ergeben, unter l iegen von
vornherein ausschl ießl ich der ESt,  wenn sie nicht zur
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Unternehmensteuer opt ieren. Die Grenze bi ldet ein Ge-
winn von 120 000 € p. a. (Drei-Jahresdurchschnitt). Sin-
ken die Gewinne eines unternehmensteuerpflichtigen
Unternehmens über einen Zeitraum von drei Wirt-
schafts jahren unter 120 000 € p. a. ,  besteht die Mögl ich-
keit, aus der Unternehmensteuer in die ESt zu wechseln.
Die Regelung ist begrenzt auf Einzelunternehmer und
Gesellschaften mit höchstens fünf voll haftenden natür-
l ichen Personen. Bei Personengesel lschaften wird auf
den Gesellschaftsgewinn (vor Abzug von Leistungsver-
gütungen) abgestellt; bei Einzelunternehmern auf die
Summe der unternehmerischen Einkünfte. Der Wech-
sel zwischen ESt und Unternehmensteuer erfolgt steu-
erneutral unter Beibehaltung der Buchwerte mit Auf-
stocku ngswah lrech t .

Das Bedürfnis für eine derartige Regelung ergibt sich
u. a. aus dem weiten Anwendungsbereich der Unter-
nehmensteuer.  Vermieden werden sol l  etwa die Unter-
nehmensteuerpflicht geringfügiger nebenberuflicher
Tätigkeiten. Neben der administrativen Vereinfachung
dient die Kleinunternehmerregelung aber auch der so-
fortigen Verrechnung von Anfangsverlusten mit an-
derweit igen posit iven Einkünften. Schl ießl ich sol l  die
Kleinunternehmerregelung die Akzeptanz der Reform
erhöhen. Gerade aus der Sicht von Einzelunternehmern
mag die Zwei-Ebenen-Besteuerung gewöhnungsbedürf-
t ig sein. Br ingt s ie zudem keine Belastungsvortei le,
könnte sich schnel l  Widerstand formieren3e. Indessen
ist die Kleinunternehmerregelung, die verschiedentlich
kritisiert wird, weil sie das System kompliziere40, - äo-
ders als die transparente Entnahme - kein notwendiger
Systembestandteil. Ob es ihrer bedarf bzw. wie stark sie
in Anspruch genommen wird, hängt ganz entscheidend
davon ab, wie stark der Unternehmensteuersatz tatsäch-
l ich gesenkt werden kann. Die Kleinunternehmerrege-
lung hat folgl ich den Charakter einer Übergangsrege-
lung.

2.6 Auslandssachverhalte

Empfindliche Restriktionen folgen für iede Reformüber-
legung aus dem Internat ionalen Steuerrecht.  Nicht nur
cias Europarccht ist  ein unabänderl iches externes Da-
tum, sondern auch das bestehende Netz der Doppelbe-
steuerungsabkommen. Reformvorschläge, die zwin-
gend eine Veränderung der bestehenden zwischenstaat-
l ichen Aufkommensvertei lung voraussehen, haben an-
gesichts der Langwier igkeit  von Neuverhandlungen der
DBA keine Real is ierungschancen.

Ggf .  mi t  so for t iger  Wiedere in lage en tsprechend dem unter

dem Anrechnungsver fahren  prak t iz ie r ten  Sch i i t t -aus-ho l -zu-
r i ick-Verfa hre n.

D ies  ze igen d ie  Er fahrungen mi t  der  Unternehmensteuer re-
fo rm 2000,  wo c le r  E inze lun ternehmer  a ls  , , v i r tue l le  Kap i ta l -
gese l l scha l ' t " ,  obwoh l  es  s ich  nu t  u l r l  e in  Opt ionsangebot

hande l te ,  au f  mass ive  Kr i t i k  s t ieß ,  vg I .  Raupach,  S tuW 2000

S. 34 1 (:160); I I  tudelsreclrtstrt tssclrt tss de s Dctttsclten A rtw a l tsver-

e | rs ,  S te l lungnahme Nr .  l112000,  NZG 2000 S.  758 f f . ;  re la t i -

v ie rend S ig loch ,  S tuW 2000 S.  161 (167) .

Vg l .  Hot r tburg ,  BB 2005 5 .2 .182 (2386) .

t 8

t9
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Grundsätzl ich werden Personenunternehmen in Zu-
kunft doppelbesteuerungsrechtlich wie Kapitalgeseil-
schaften behandelt .  Das Besteuerungsrecht für den Un-
ternehmensgewinn r ichtet s ich näch Sitz bzw. Ge-
schäftsleitung des Unternehmens. Auslandsgewinne
unbeschränkt steuerpflichtiger Unternehmen führen
auf Unternehmensebene zur Anrechnung der im Aus-
land gezahlten Steuer bzw. werden bei entsprechendem
DBA freigestellt. Werden sie ausgeschüttet/entnom-
men, greift das Teileinnahmeverfahren ein, ohne dass es
auf die konkrete Vorbelastung ankommt.

Ausländische Gesellschafter inländischer Unterneh-
men unterliegen mit ihren Ausschüttungen/Entnah-
men grundsätzlich nur der gem. Art. l0 OECD-MA er-
mäßigten Kapitalertragsteuer. Eine Ausnahme gilt für
transparente Entnahmen. Sie führen nach nat ionalem
Recht nicht zu Einkünften aus Finanzkapital, sondern
zu unternehmerischen Einkünften. Deshalb kann
Deutschland gestützt auf Art. 7 OECD-MA das Besteue-
rungsrecht gel tend machen und den ausländischen Ge-
sel lschafter im Inland mit  der transparenten Entnahme
zur ESt veranlagen.

Die KSt-Pflicht von Personengesellschaften ist inter-
national durchaus verbreitet, auch wenn die Besteue-
rung nach dem Transparenzprinzip im Ausland über-
wiegen dürf te41. Insofern wird es tendenziel l  zu einer
zahlenmäßigen Erhöhung potenziel ler eual i f ikat ions-
konf l ikte kommen. Diese sind aber bekannt,  und es
exist ieren, nicht zuletzt  mit  dem OECD-Partnershin-Re-
porta2, Lösungsansätze. Unbekannt ist  dagegen im Aus-
land die Figur des körperschaftsteuerpflichtigen Ein-
zelunternehmers. Deshalb bedarf  es hier Sonderregeln.
Für die Frage der unbeschränkten oder beschränkten
Steuerpf l icht wird nicht auf den Sitz oder die Geschäfts-
Iei tung des Unternehrnens, sondern auf Wohnsitz bzw.
gewöhnl ichen Aufenthalt  des Unternehmers abgestel l t .
Sämtl iche Entnahmen, d. h.  nicht nur die transDaren-
ten, führen innerstaat l ich zu Einkünften aus Unterneh-
men mit  der doppelbesteuerungsrecht l ichen l(onse-
quenz der ausschl ießl ichen Anwendung von Art .7
OECD-MA. Dies bedingt die Irührung eines Auslandsge-
winnkontos, um Gewinne aus ausländischen Betr iebs-
stätten, die zunächst auf Unternehmensebene thesau-
r iert  werden, auch bei späterer Entnahme einkommen-
steuerrecht l ich freistel len zu können.

2.7 Sonderregelungsbedarf  Einzelunternehmer

Die Einbeziehung des Einzelunternehmers in die Al l -
gemeine Unternehmensteuer stel l t  im pr inzip die Ver-
gleichbarkeit  der Behandlung sicher,  bedingt aber eine
l{eihe von Sonderregeln. Dies beginnt bei  der Best im-
mung des Steuersubjekts,  setzt  s ich fort  in der Ermit t-
lung  des  un ternehmensteuerp f l i ch t igen Gewinns ,  da
Einzelunternehmer neben der transparenten Entnahme
keine (f ikt iven) Leistungsvergl i tungen vereinbaren kön-
nen, sowie der Verlustverrechnung und der Veräuße-
rung des Unternehmens. Auch der Auslandssachverhait
muss abweichend geregelt  werden.
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Dennoch hat sich die Kommission sowohi dagegen aus-
gesprochen, den Einzelunternehmer ganz aus der Nied-
r igbesteuerung einbehaltener Gewinne auszunehmen,
als auch gegen die Alternative einer ermäßigt besteuer-
ten Rücklage im Rahmen der ESt. Eine völlige Ausgren-
zung des Einzelunternehmers wäre gemessen an Art .  3
GG und Art .  9 GG nicht zu rechtfert igen. Gegen eine
ein kommensteuerrecht l iche
Rücklagenlösung nur zuguns-
ten des Einzelunternehmers
sprach, dass dann zwei unabge-
stimmte Regime der Niedrigbe-
steuerung nebeneinander be-
stünden, und die Aufnahme
bzw. das Ausscheiden eines Ge-
sel lschafters zu einem Wechsel
zwischen den Regimen führen
würde.

V. Fazit
Einen einfachen Königsweg der Reform der Unterneh-
mensbesteuerung gibt es nicht. Nichtsdestotrotz gilt es,
eine Steuerstruktur zu schaffen, die es dem Gesetzgeber
ermöglicht, flexibel auf den Steuerwettbewerb zu reagie-
ren, ohne Personenunternehmen von der Niedrigbe-
steuerung thesaurierter Gewinne auszuschl ießen. Wenn
es gleichzeit ig nicht zu einer Verschlechterung für Un-
ternehmen mit  ger ingen Gewinnen kommen sol l ,  be-
darf  es Sonderregeln, die das System kompliz ieren, die
aber jedenfalls solange unerlässlich sind, wie die Unter-
nehmensteuerbelastung noch verhältnismäßig hoch ist .
Sinkt die Unternehmensteuerbelastung nur auf 30 70, so
ergeben sich nur für eine kleine Gruppe ertragsstarker
Personenunternehmen Vortei le aus der Einbeziehung.
Man könnte einwenden, dass sich hierfür der Aufwand
einer Unternehmensteuerreform (noch) nicht lohne.
Doch das Hinausschieben der langfr ist ig notwendigen
Strukturreform konserviert  nur den Zustand relat iver
Bewegungsunfähigkeit  des Gesetzgebers und birgt die
Gefahr,  dass Deutschland im Steuerwettbewerb immer
wieder ins Hintertref fen geraten wird. Die Hoffnung,
das Problem werde sich durch Abwarten von al leine lö-
sen, wird nicht aufgehen. Der Gesetzgeber hat die Struk-
turreform schon viel  zu lange aufgeschoben. - letzt  ist  die
Gelegenheit  so günst ig wie sei ten zavor.  Denn eine gLo-
ße Unternehmensteuerreform bedarf ,  insbesondere
wenn die Kornrnunalf inanzen einbezogen werden, ei-
nes parteiübergrei fenden Konsenses und kann daher am
ehesten von einer Großen Koal i t ion verwirkl icht wer-
den. Zudem gab es noch nie so viele in der Offent l ich-
keit  brei t  diskut ierte und berei ts konkret is ierte Vorschlä-
ge für c ine Unternehmensteuerreform. Die Pol i t ik sol l te
d iese  Chance nu tzen!

41 Vgl. den Uberbl ick bei HeyfiSauersfcld, IStR 2005 S. 649 ff .
42  Vg l .  O l rCD-Ber ich t  , , - fhe  App l ica t ion  o f  the  OECD Mode l  Tax

Conve n t ion  to  I )a r tnersh ips"  vorn  20 .  1 .  1999, lssues  in  In te r -
na t iona l  Taxat ion ,  Nr .  6 .

li
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